Allgemeine Vorbemerkungen und Baubeschreibung 

1. Die Verbandsgemeindewerke Rülzheim (Abwasserbeseitigung) beabsichtigt, die Grünflächenpflegeleistungen für verschiedene Objekte (Rückhaltebecken, Kläranlage, Erddeponie) für den Zeitraum von 4 Jahren 

(2026 – 2030) zu vergeben.  

Die Leistungen beginnen im Juli 2026 und enden im Juli 2030.

2. In der Ausschreibung sind pro Objekt die jeweils zu erbringenden Leistungen pro Pflegegang aufgeführt. (Grundlage für Massenzusammenstellung sind Plangrundlagen und Luftbilder). 
3. Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe genau über die örtlichen Verhältnisse kundig zu machen. 
4. Der Auftragnehmer hat den Einsatz von Maschinen und oder Handarbeit (bei unzugänglichen oder kleinteiligen Flächen oder Hindernissen etc.) für die geforderte Pflege der Einzelflächen pro Objekt einzukalkulieren. 

Positionen für Handarbeit werden nicht extra ausgewiesen.

Weiterhin sind einzelne Bäume und Sträucher auf den Flächen zu berücksichtigen und einzukalkulieren. Eine Überprüfung der angegebenen Massen bleibt ihm freigestellt. In der Anlage befinden sich entsprechende Planunterlagen der zu pflegenden Objekte.
5. Für jedes der ausgeschriebenen Objekte ist eine separate Rechnung auszustellen. Abschlagszahlungen sind zulässig, da davon auszugehen ist, dass teilweise pro Objekt mehrere Pflegegänge notwendig sein könnten (s. auch Punkt 15). 
6. Der Auftragnehmer hat im Auftragsfalle innerhalb von 14 Tagen die Preisermittlung (Material-Lohn) für die zu erbringende Leistung pro Objekt vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

7. Separat werden Einheitspreise für Leistungen abgefragt, die nur nach besonderer Aufforderung zu erbringen sind (zB. Baumfällungen).

Der AN hat sich vor Beginn des Pflegeganges mit der Bauleitung über diese Leistungen zu besprechen. Der AN hat keinen Anspruch auf die Erbringung dieser Leistungen und darauf, dass die Leistungen parallel mit dem normalen Pflegegang erbracht werden können. 

Sämtliche Nebenkosten, Materialien, Anfahrt etc, die zur Erbringung der Leistung erforderlich sind, sind in die Pauschale einzukalkulieren. 

8. Einzukalkulieren sind weiterhin:

· alle Lieferungen, Leistungen und Nebenleistungen, die zur ordnungsgemäßen Auftragsdurchführung notwendig sind

· alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Überwachung der Arbeiten und Einhaltung aller behördlichen Bestimmungen und Schutzvorrichtungen anfallen.

· Vorhaltung aller für die auszuführenden Leistungen erforderlichen Baustelleneinrichtungen, Geräte, Maschinen und dergleichen, sofern im LV keine besondere Vergütung vorgesehen ist. 

· Sämtliche Veränderungen, insbesondere in den Materialpreisen, Lohn- und Nebenkosten, wie tarifliche und außertarifliche Sondervergütungen, Auslösung, Heimfahrten, Überstundenzuschläge, Urlaubsregelungen, Vermögensbildung, Soziallasten, Steuern aller Art.

9. Die im Angebot eingesetzten Pauschalpreise sind Festpreise und behalten für 4 Jahre ihre Gültigkeit. Die Umsatzsteuer ist unter Zugrundelegung des aktuellen Steuersatzes (derzeit 19%) auszuweisen. 

10. Bei sämtlichen Arbeiten ist darauf zu achten, dass angrenzende befestigte Flächen nach Beenden der Arbeiten besenrein zu kehren sind.

Besteht die Gefahr von Beschädigung durch Steinschlag an Kfz oder Fenstern etc., bei der Nutzung von Freischneidern oder ähnlichen, sind vorsorglich Schutzmaßnahmen zu treffen. Wie Beispielweise Schilde aufzustellen.
11. Bei sämtlichen Arbeiten sind die gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (Schutzkleidung etc.) einzuhalten.  Bei Verstößen wird die Baustelle sofort eingestellt und die Berufsgenossenschaft vom AG informiert. 

12. Die Arbeiten sind durch qualifizierte und der deutschen Sprache mächtige Arbeiter fachgerecht auszuführen. Vor Beginn der Arbeiten ist dem AG sowie der örtlichen Bauleitung ein verantwortlicher qualifizierter Vorarbeiter einschl. Kontaktmöglichkeit zu benennen.

13. Die Termine der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten sind mit dem AG abzustimmen. Werden die Arbeiten nicht termingemäß erfüllt, behält dich der AG vor, diese Arbeiten innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen einem anderen Unternehmer zu übertragen. 
14. Durchführung der Leistung: 

Der AN hat keinen Anspruch darauf, innerhalb eines Pflegedurchganges pro Objekt alle geforderten Leistungen ausführen zu können, bzw. den Pflegegang auf allen Teilflächen mit jeweils unterschiedlichen Biotopen und Pflegeanforderungen durchführen zu können.
Es gelten verbindlich die nachgenannten Fristen: 

· Gehölzschnitt außerhalb der Brut- und Setzzeit (1.10 – 29.2.). 
· Die Mäh- und Mulch-arbeiten ab Mitte Juni.
· Davon unberührt bleiben die Mäharbeiten an den Versickerungsgräben entlang der Straßen, die alle 4-6 Wochen zu mähen sind. 
· Hinweis: Die Bodenverhältnisse sind bei Durchführung der Arbeiten zu beachten (z.B. Mähen der Sohle der Überlauf-, und Rückhaltebecken). 
15. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Arbeiten im Sohlbereich von Überlauf-, und Rückhaltebecken das Freimähen der Zu- und Abläufe in den jeweiligen Positionen enthalten ist. 

Die zusätzlichen Anfahrten hat der AN einzukalkulieren, diese werden nicht extra vergütet.
16. Der anfallende Grünschnitt (Astwerk bis Durchmesser 15 cm und 2 m Länge, Grünschnitt, Schilfrohr etc.) wird vom Auftragnehmer bis zum Häckselplatz an der Kläranlage Rülzheim transportiert und dort kostenlos abgeladen, eventuelle Wartezeiten sind einzukalkulieren. Stammholz und Astmaterial von mehr als 15 cm Durchmesser wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. 

17. Die Baustellen sind über öffentliche Strassen und Wege zu erreichen. Auf die Notwendigkeit, die durch den AN entstandene Verschmutzung unverzüglich zu beseitigen wird extra hingewiesen. Bei Bedarf sind Kehr- und Spülfahrzeuge einzusetzen, dies wird nicht extra vergütet. Treten Schäden an benutzten Wegen und Strassen auf, die vom AN verursacht sind, hat dieser sie unverzüglich zu beseitigen, andernfalls wird dies vom Auftraggeber auf Kosten des AN veranlasst. 

18. Immissionsschutz: Es ist Sache des AN die Bestimmungen der aktuellen Gesetze zum Immissionsschutz (15. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzes, sowie deren Fassung vom 17.05.2013 und letzte Änderung vom 22.12.2025) einzuhalten. Der AN ist verpflichtet, den AG, ohne Rücksicht auf Verschulden, von allen Ansprüchen Dritter freizustellen.

19. Anlagen im Baugelände: Der AN ist verpflichtet, sich vorab bei den zuständigen Werken über einzuhaltende Sicherheitsabstände bei Arbeiten im Bereich der Leitungen zu informieren.

Die Anweisungen der Leitungseigentümer sind zu befolgen. 

Bei Arbeiten im Straßenbereich hat sich der AN vorab mit dem Ordnungsamt über ausreichende Verkehrssicherungspflicht, Beschilderung und Sicherung während der Maßnahme abzusprechen. Diese Maßnahmen sind einzukalkulieren und werden nicht extra vergütet. 

20. Die Vergütung für alle in den Allgemeinen Vorbemerkungen, Zusätzlichen technischen Vorschriften, Allgemeinen technischen Vorschriften, DIN-Normen und Merkblättern beschriebenen Leistungen sind einzukalkulieren. 

Leistungen für die Baustelleneinrichtung sind einzukalkulieren.

Dies beinhaltet das An- und Abfahren, Ab- und Aufbauen der Geräte, sowie eventueller Unterkünfte und Baustellenlager, Baustellensicherung, Beschilderung und Beleuchtung gem. behördlicher Vorschriften der Baustelle. Ebenso die Räumung der Baustelle sowie das Vorhalten während der gesamten Bauzeit.

21. Tagesberichte: Der AN hat für die Dauer der Arbeiten Tagesberichte zu führen. Diese sind spätestens 2 Arbeitstage nach Beenden der jeweiligen Arbeit der Bauleitung vorzulegen.

22. Abnahme: die Abnahme erfolgt nach jedem Pflegegang, Bedingungen gem DIN 18916 und 18917.

23. Können vereinbarte Termine (z.B. Fertigstellung, Fristen für die Erledigung von Restarbeiten, Abnahmen etc) vom AN nicht eingehalten werden, so hat er rechtzeitig die Bauleitung darüber zu informieren. Wird dies versäumt, behält sich der AG vor, den entstandenen Aufwand in Rechnung zu stellen und dem AN abzuziehen. 
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